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1. Situation und Aufgabenstellung 
Die OMV Kraftwerk Haiming GmbH (OKH) plant die Errichtung und den Betrieb eines Gas-
Kombikraftwerks in der Gemeinde Haiming. Zur Einspeisung des im Kraftwerk erzeugten Stroms in 
das Deutsche Höchstspannungsnetz ist die Schaffung einer Netzanbindung erforderlich. 
Vom zuständigen Übertragungsnetzbetreiber TenneT TSO GmbH wurde das Umspannwerk Simbach 
als Einspeisepunkt festgelegt. 
Für diese Leitung wurde durch die OKH die Planfeststellung des Baus und des Betriebs einer 380-kV-
Stromleitung zwischen diesen beiden Anlagen beantragt. 
Gegenstand der Planfeststellungsunterlagen ist die Unterlage 12 'Umweltverträglichkeitsstudie'. 
Im Zuge der 1. Tektur sind Änderungen folgender Maststandorte vorgesehen: 
• Maststandort Nr. 52 
• Maststandort Nr. 53 
• Maststandort Nr. 1 (110 kV) 
und zudem 
• Zuwegung zu Maststandort Nr. 51. 
Die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Schutzgüter gemäß UVPG und die Wechselwirkungen 
zwischen diesen Schutzgütern wurden ergänzend ermittelt und bewertet. 
Dazu erfolgte eine Anpassung der Wirkungsanalyse. Diese Änderungen sind in den Tekturunterlagen 
(Plan- und Textteil) dokumentiert (Stand Juli 2013). 
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2. Ergebnisse 
Unter Berücksichtigung der technischen Änderungen der 1. Tektur und der damit verbundenen An-
passung der Immissionsgutachten zu Schall und EMF ergeben sich für alle Schutzgüter nur unwe-
sentliche Änderungen im Vergleich zu den ursprünglich erstellten Unterlagen. Die Änderungen errei-
chen durchweg nicht eine Erheblichkeitsschwelle. 
Änderungen hinsichtlich der Kernaussagen und/oder Bewertung der räumlichen oder technischen 
Varianten ergeben sich durch die 1. Tektur nicht. 
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